
Anhängelasten 
 
Die Anhängelast Land- oder Forstwirtschaftlicher (Lof-) Zugmaschinen wird durch 
folgende Bedingungen festgelegt: 
 
Anhängelast: 
-generell werden bei der Anhängelast die tatsächlichen Massen der Anhänger und 
nicht die zulässigen Massen berücksichtigt.  
Die Anhängelasten richten sich wie folgt nach der Bremsanlage der Anhänger 
 
Ungebremste Anhänger 
Ungebremste Anhänger dürfen das halbe Leergewicht des Zugfahrzeugs nicht 
überschreiten, wobei eine Obergrenze von 3000 kg einzuhalten ist. 
 
Auflaufgebremste Anhänger 
-Landwirtschaftliche Anhänger mit Auflaufbremse, dürfen eine maximale 
Gesamtmasse von 8000 kg besitzen 
 
- bis 25 km/h bbH: 
- Es genügt eine gebremste Achse; 
- Es dürfen zwei auflaufgebremste Anhänger gefahren werden, so dass sich eine  
  Anhängelast von 16000 kg ergibt. Es genügt jeweils eine gebremste Achse.  
 
- bis 40 km/h bbH: 
 max. 8000 kg. Es müssen alle Räder gebremst werden 
 
- über 40 km/h bbH: 
Auflaufbremsen sind nur bis zu einer Gesamtmasse des Anhängers von 3500 kg 
möglich 
 
Anhänger mit durchgehender Bremsanlage 
 
Bei druckmittelgebremsten Anhängern wird die Anhängelast durch die zulässige 
Gesamtzugmasse von 40000 kg beschränkt 
 
 
Oben aufgeführte Aussagen gelten nur wenn vom Hersteller in der 
Typgenehmigung des Fahrzeugs keine Einschränkungen gegeben ist 
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